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§ 7
Anlagenkarte!

(1) Von allen Haushaltsorganisationen, die nach 

dieser Durchführungsbestimmung zur Führung der 

Vermögensrechnung verpflichtet sind, ist das unbe

wegliche und das bewegliche Sachvermögen objekt
weise nach den Richtlinien des Ministeriums der 

Finanzen in einer Anlagenkartei nachzuweisen.

(2) Nach der Einrichtung der Anlagenkartei kön
nen sich die laufenden Eintragungen auf die Ände
rungen des Neuwertes und der Stückzahl be
schränken.

Die in der Anlagenkartei geführten Neuwerte 
müssen mit den in den Vermögenskonten ausge
wiesenen Neuwerten übereinstimmen.

§ 8
Buchungsanweisungen

Um die einheitliche Anwendung der Richtlinien 

für die Vermögensrechnung sicherzustellen, werden 

vom Ministerium der Finanzen Buchungsanweisun
gen herausgegeben.

§ 9
Geltungsbereich

(i) Die Haushalts- und Vermögensrechnung (Ver
bundrechnung) nach den Vorschriften dieser Durch
führungsbestimmung ist von allen Haushaltsorgani
sationen mit Ausnahme der Gemeinden unter 
2000 Einwohnern zu führen.

(2) Gemeinden unter 2000 Einwohnern führen an 

Stelle der Vermögensredmung je ein Vermögens

buch für das unbewegliche und ein solches für das 

bewegliche Sachvermögen (Anlagen 4 und 5).

(3) In Abweichung von Abs. 2 sind auch Gemein

den unter 2000 Einwohnern verpflichtet, eine Ver

mögensrechnung zu führen, wenn sie im Verhältnis 

zu anderen Gemeinden einen großen Vermögens
bestand aufweisen. Die Räte der Kreise haben 

rechtzeitig diejenigen Gemeinden zu bestimmen, die 
nach Vorstehendem zur Führung einer Vermögens
rechnung verpflichtet sind.

§ 10
Inventurrichtlinien und Bewertungsgrundsätze

Für die Durchführung von Inventuren im Be
reich der staatlichen Verwaltung ergehen beson
dere Weisungen durch das Ministerium der Finan
zen, in denen auch die Grundsätze der Bewertung 

festzulegen sind.

§ 11
Die Vermögensrechnung nach den Vorschriften 

dieser Durchführungsbestimmung ist ab 1. Januar 

1953 einzurichten.

Berlin, den 1. Dezember 1952

Ministerium der Finanzen
I. V.: G e o r g i n o

Staatssekretär


